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Dritte Anordnung des Bundespräsidenten über die Uniform der Soldaten.
Vom 8. Juni 1959.
Auf Grund des § 4 Abs. 3 des Soldatengesetzes vom 19. März 1956 (Bundesgesetzbl. I S. 114) ordne ich an:
Artikel 1
Meine Anordnung über die Dienstgradbezeichnungen und die Uniform der Soldaten vom 7. Mai 1956 (Bundesgesetzbl. I S. 422) wird wie folgt geändert:
1. Artikel 2 Abs. 1 Abschnitt I erhält folgende Fassung:
"I. Anzugsarten:
1.  Der Dienstanzug und der Ausgehanzug beim Heer ist grau, bei der Luftwaffe blaugrau und bei der Marine dunkelblau oder weiß; in bestimmten Gebieten ist der Dienstanzug einheitlich sandfarben.
2.   Der Arbeitsanzug beim Heer, bei der Luftwaffe und bei den Land-Marineteilen ist
olivfarben,- im übrigen ist er bei der Marine weiß. 3. Der Kampfanzug ist einfarbig."
2. In Artikel 2 Abs. 1 Abschnitt III Nr. 2 Buchstabe t werden die Worte "goldene Eichenlaubstickerei auf dem Mützenschirm," gestrichen.
Artikel 2
1.   Im Heer und in der Luftwaffe tragen
die Unteroffiziere aller Dienstgrade zusätzlich eine Borte als Schulterabzeichen.
In der Marine tragen
die Unteroffiziere vom Bootsmann an aufwärts statt der Ärmelwinkel die.Winkel in entsprechender Anordnung sowie eine Borte als Schulterabzeichen, soweit Bekleidungsstücke mit Schulterabzeichen vorgesehen sind.
2.   In der Marine tragen
die Offiziere eine Stickerei auf dem Mützenschirm.
Bonn, den 8. Juni 1959.
Der Bundespräsident Theodor Heuss
Der Bundeskanzler Adenauer
Der Bundesminister für Verteidigung Strauß


